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Große Kreisstadt Backnang 
Gemarkung Backnang  
 
ABWÄGUNGSVORSCHLAG  

ZUM BEBAUUNGSPLANENTWURF „BÜTTENENFELD I“ 

- Karl-Euerle-Halle, Max-Eyth-Realschule - 
 
Neufestsetzung im Bereich „der Flurstücke 2206/3, 2206/2 (teilweise), 2206/1 (teilweise)“ 
 
Planbereich 08.06/3  
 
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans wird der Bebauungsplan „Büttenenfeld I“, Planbereich 08.06 aufgehoben. 
 
 
 
Stellungnahme zu den im Rahmen der Beteiligung vorgetragenen Anregungen seitens der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange.  
Von den Bürgern wurden keine Anregungen vorgetragen. 
 
 
 
 
 
 
G e f e r t i g t: Backnang, 14.02.2022 
Stadtplanungsamt 
 
gez. Großmann 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
 
Keine Einwendungen 
 
 
Keine Einwendungen 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
 
Eine Ermittlung der Umweltbelange für die Schutzgüter Boden, Pflanzen 
und Tiere, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild und Erholung sowie 
Fläche wurde durchgeführt. Die Auswirkungen der Eingriffe auf die 
Schutzgüter wurden verbal-argumentativ behandelt. Schutzgüter nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7b sind nicht betroffen (s. Anlage 7 Umweltbelange). Diese 
Inhalte sind bereits in die Begründung zum Bebauungsplan eingeflossen. 
 
Auf das Merkblatt wird im Textteil unter D.1 hingewiesen 
 
 
Keine Einwendungen 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Landratsamt Stellungnahme 

 

 
 
 
Keine Einwendungen 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Verband Region Stuttgart  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Polizei   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Amt 66  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Amt 30  

 

 
Wie in der Begründung ausgeführt, gibt es im unmittelbaren städtebauli-
chen Umfeld der Maubacher Höhe 791 bestehende öffentliche PKW-Stell-
plätze, davon 363 südlich des Bahnhofs im engeren Umfeld der geplanten 
Sportanlage. Stand heute ist davon auszugehen, dass unter Berücksichti-
gung einer Doppelnutzung der P+R-Stellplätze sowie unter Anrechnung 
des ÖPNV-Bonus, die vorhandenen Stellplätze im städtebaulichen Umfeld 
von Maubacher Höhe und Bahnhof in baurechtlicher Hinsicht ausreichen 
werden. Zusätzlich kann das geplante gesamtstädtische Parkleitsystem 
auf den Bereich der Karl-Euerle-Halle ausgeweitet werden, um den Park-
suchverkehr zu minimieren und die zur Verfügung stehenden Parkplätze 
bestmöglich auszunutzen. 
 
Der Bebauungsplan weist kein Anwohnerparken aus. Dies ist lediglich bei 
den möglichen Maßnahmen als Beispiel genannt. 
 
Bei den Festsetzungen eines Bebauungsplans kann nicht auf die zeitlich 
begrenzt geltenden, pandemiebedingten Sonderregelungen Rücksicht ge-
nommen werden. Diese werden durch andere geeignete Instrumente wie 
z. B. die Coronaverordnung vorgegeben. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan sind bereits Maßnahmen ge-
nannt. Weitere Maßnahmen müssen in Abstimmung mit der Verkehrsbe-
hörde abgestimmt und umgesetzt werden. Eventuell können sich auch - 
je nach Art der Veranstaltungen - spezielle Regelungen ergeben, wie z. B. 
Notwendigkeit von Ordnerdiensten o. ä.  
Es gibt keine Möglichkeit diese Vorgaben im Bebauungsplan zu regeln. 
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Anregungen Stadtwerke  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Syna  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Syna  

 

 

 


